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1. Einleitung und Fragestellung 

Basierend auf der Genfer Flüchtlingskonvention und dem Europarecht ist Flüchtling, wer sich 
„aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen 
Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe“ außerhalb des Her-
kunftslandes befindet, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt und dessen Schutz er nicht in An-
spruch nehmen kann oder wegen dieser Furcht nicht in Anspruch nehmen will oder in dem er 
als Staatenloser seinen vorherigen gewöhnlichen Aufenthalt hatte und in das er nicht zurückkeh-
ren kann oder wegen dieser Furcht nicht zurückkehren will (§ 3 Abs. 1 Asylgesetz – AsylG1).2 

Verfolgung aus Gründen der Religion oder wegen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe kann zudem bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen auch nationales Asyl gemäß 
Art. 16a Abs. 1 Grundgesetz (GG)3 begründen.4 Der Verfolgungsgrund „Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe“ umfasst sowohl im Rahmen des nationalen Asyls als auch im Rah-
men des Flüchtlingsschutzes unter anderem eine Verfolgung aufgrund der (tatsächlichen oder 
zugeschriebenen) sexuellen Orientierung und/oder geschlechtlichen Identität.5 Für den Flücht-
lingsschutz stellt dies § 3b Nr. 4 Halbsatz 2 und 4 AsylG ausdrücklich klar. 

Gefragt wird, ob Vorgaben des für die Durchführung von Asylverfahren zuständigen Bundesam-
tes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) oder der Gerichte zur Prüfung der Verfolgung aus 
Gründen der sexuellen Orientierung, der geschlechtlichen Identität oder der Religion konkret im 
Falle einer Konversion existieren. Weiter wird gefragt, ob die Anzahl der Fälle, in denen diese 
Verfolgungsgründe angeführt werden, statistisch erfasst werden und ob das BAMF mit Nichtre-
gierungsorganisationen (NGOs) oder Expertinnen und Experten für LSBTIQ6-Anliegen oder religi-
ösen Gemeinschaften in Bezug auf Konversion zusammenarbeitet, um deren Perspektive bezüg-
lich des Ablaufes von Asylverfahren in dieser Art von Fällen zu erhalten. 

 

1 Asylgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.09.2008 (BGBl. I S. 1798), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 15.07.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 236). 

2 Asylsuchende haben Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft (§ 3 Abs. 4 AsylG), wenn die Vo-
raussetzungen des § 3 Abs. 1 AsylG vorliegen und keine Ausschlussgründe (§ 3 Abs. 2 AsylG, § 60 Abs. 8 Satz 1 
Aufenthaltsgesetz – AufenthG) bestehen oder das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nach § 60 Abs. 8 
Satz 3 AufenthG von der Anwendung des § 60 Abs. 1 AufenthG abgesehen hat. 

3 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-
1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2022 (BGBl. I S. 2478). 

4 Vgl. zu den Voraussetzungen von Asyl und Flüchtlingsschutz en Überblick bei Deutscher Bundestag, Wissen-
schaftliche Dienste, Verfahrens- und Prüfungsschritte im Asylverfahren, WD 3 - 3000 - 116/23, Ausarbeitung 
vom 31.10.2023, Abschnitte 4.3. und 4.5. 

5 Vgl. zum nationalen Asyl statt vieler Gärditz, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Stand: 104. EL 
April 2024, Art. 16a Rn. 169 ff. m.w.N. 

6 Die Abkürzung LSBTIQ steht für lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, intersexuelle und queere Perso-
nen. 

https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/index.html
https://www.bundestag.de/resource/blob/980410/b8db60f14dc4ef3e3eeaf6de9a2e8347/WD-3-116-23-pdf.pdf
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2. Vorgaben für die Prüfung der Verfolgungsgründe 

Das BAMF hat die bei der Prüfung von Asylanträgen zu beachtenden Kriterien in der Dienstan-
weisung-Asyl (DA-Asyl)7 konkretisiert. Die DA-Asyl stellt eine interne verbindliche Vorgabe für 
Mitarbeitende des BAMF dar, um eine bundeseinheitliche Entscheidungspraxis zu gewährleis-
ten. Im Folgenden wird auch auf Rechtsprechung auf europäischer, internationaler und nationa-
ler Ebene eingegangen. 

2.1. Sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität als Verfolgungsgrund 

In Bezug auf sexuelle Orientierung und/oder geschlechtliche Identität als Verfolgungsgrund fin-
den sich Vorgaben des BAMF für die Prüfung in der DA-Asyl im Abschnitt „Sexuelle Orientie-
rung und geschlechtliche Identität“. Das BAMF verwendet die Begriffe „sexuelle Orientierung 
und/oder geschlechtliche Identität (SOGI)“ für lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, in-
tersexuelle und queere Asylsuchende (LSBTIQ).8 Dieser Abschnitt wurde im Jahr 2022 zur Ver-
besserung des Schutzes von queeren Geflüchteten überarbeitet.9 Insbesondere wurde klargestellt, 
dass Geflüchtete nicht auf ein „diskretes“ Leben im Herkunftsland verwiesen werden dürfen. 
Dieser Grundsatz basiert auf der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zum 
Flüchtlingsschutz, wonach von Asylsuchenden nicht erwartet werden kann, dass sie ihre sexu-
elle Orientierung und/oder geschlechtliche Identität geheim halten oder Zurückhaltung beim 
Ausleben ihrer sexuellen Ausrichtung üben, um die Gefahr einer Verfolgung zu vermeiden.10 Auf 
diese Rechtsprechung des EuGH verweist auch das Bundesverfassungsgericht.11 

Der EuGH hat auch die Anforderungen an den Nachweis der sexuellen Orientierung konkreti-
siert:12 Die Asylbehörden dürfen vorgelegte Unterlagen oder sonstige Beweise, die die Verfolgung 
wegen der sexuellen Orientierung belegen sollen, nicht anhand von Befragungen beurteilen, die 
allein auf stereotypen Vorstellungen von Homosexuellen beruhen. Die Behörden dürfen Asylsu-
chende auch nicht detailliert zu sexuellen Praktiken befragen und nicht verlangen, dass Asylsu-
chende entsprechende sexuelle Handlungen vornehmen oder auch Videoaufnahmen solcher 
Handlungen vorlegen oder sich „Tests“ zum Nachweis der sexuellen Orientierung unterziehen. 
Aussagen Asylsuchender dürfen auch nicht allein deshalb als nicht glaubhaft bewertet werden, 

 

7 BAMF, DA-Asyl, Stand: 12.06.2024, veröffentlicht etwa bei Pro Asyl e.V., Asylverfahren, Fachwissen. 

8 BAMF, DA-Asyl, Stand: 12.06.2024, Sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität, 1. Allgemeines, S. 1. 

9 Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI), Besserer Schutz für queere Geflüchtete, Pressemitteilung 
vom 30.09.2022; vgl. dazu auch Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend, Besserer 
Schutz für queere Geflüchtete, Aktuelle Meldung vom 04.10.2022. 

10 EuGH, Urteil vom 07.11.2013, C-199/12 bis C-201/12, Minister voor Imigratie en Asiel/X und Y und Z/Minister 
voor Immigratie en Asiel. 

11 BVerfG, Beschluss vom 22.01.2020 – 2 BvR 1807/19, Rn. 19. 

12 EuGH, Urteil vom 02.12.2014, C-148/13 bis C-150/13, A, B und C/Staatssecretaris van Veiligheit ein Justitie, 
Rn. 69, 72. 

https://www.proasyl.de/thema/asylverfahren/fachwissen/
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2022/09/schutz-fuer-queere-gefluechtete.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2022/09/schutz-fuer-queere-gefluechtete.html
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/besserer-schutz-fuer-queere-gefluechtete-202242
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158183&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5749788
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/01/rk20200122_2bvr180719.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160244&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
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weil die betreffenden Asylsuchenden die behauptete sexuelle Ausrichtung nicht bei der ersten 
gegebenen Gelegenheit zur Darlegung der Verfolgungsgründe geltend gemacht haben. 

Die genannte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs13 und des Bundesverfassungsge-
richts prägt auch die Prüfung der Glaubhaftigkeit einer behaupteten sexuellen Orientierung 
und/oder geschlechtlichen Identität durch deutsche Verwaltungsgerichte.14 

2.2. Religiöse Konversion als Verfolgungsgrund 

Die DA-Asyl des BAMF enthält im Abschnitt „Verfolgung in Anknüpfung an das Merkmal Reli-
gion“ auch spezifische Vorgaben für die Prüfung im Fall einer Konversion. Das BAMF verweist 
dabei auf die Rechtsprechung des EuGH, des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
(EGMR), des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts.15 

In der Rechtsprechung des EuGH ist insbesondere geklärt, dass nicht nur gravierende Eingriffe in 
die Freiheit, den Glauben im privaten Rahmen zu praktizieren, sondern auch in die Freiheit, die-
sen Glauben öffentlich zu leben, eine schwerwiegende Verletzung der Religionsfreiheit darstellen 
können.16 Außerdem dürfen Behörden laut EGMR nicht über die Legitimität religiöser Glaubens-
überzeugungen und die Art und Weise ihrer Bekundung entscheiden.17 Dem Bundesverfassungs-
gericht zufolge darf generell keine formale oder inhaltliche „Glaubensprüfung“ durch die Behör-
den und Gerichte bei Asylbegehren von Konvertiten erfolgen.18 Es ist den Behörden also ver-
wehrt, etwa eine eigene Auslegung oder Priorisierung einzelner Glaubensinhalte gegenüber ande-
ren Aspekten der jeweils betroffenen Religion oder eine Wertung zu Art und Weise der Glaubens-
bekundung vorzunehmen.19 

Zu weiteren Einzelheiten der Prüfung des BAMF und der Rechtsprechung wird auf die DA-Asyl, 
Abschnitt „Verfolgung in Anknüpfung an das Merkmal Religion“, Unterabschnitt „4. Konver-
sion“ verwiesen. 

 

13 EuGH, Urteil vom 02.12.2014, C-148/13 bis C-150/13, A, B und C/Staatssecretaris van Veiligheit ein Justitie, 
Rn. 69, 72. 

14 Vgl. etwa OVG Münster, Beschluss vom 07.08.2023 – 1 A 1135/21, juris Rn. 31; VGH München, Beschluss vom 
02.12.2020 – 14 ZB 20.31647, juris Rn. 10. 

15 BAMF, DA-Asyl, Stand: 12.06.2024, Verfolgung in Anknüpfung an das Merkmal Religion, 4. Konversion, S. 5 ff. 

16 Vgl. EuGH, Urteil vom 05.09.2012, C-71/11 und C-99/11, Bundesrepublik Deutschland/Y und Z, Rn. 56 ff.; vgl. 
auch BVerwG, Urteil vom 20.02.2013, - 10 C 23.12, Rn. 24 = BVerwGE 146, 67 (75 f.). 

17 EGMR, Urteil vom 15.01.2013, Nr. 48420/10 u.a., Eweida u.a. v. United Kingdom, § 81; Urteil vom 08.04.2014, 
Nr. 70945/11 u.a., Magyar Keresztény Mennonita Egyhaz u.a. v. Ungarn, § 76. 

18 BVerfG, Beschluss vom 03.04.2020 – 2 BvR 1838/15, Rn. 26 ff., insb. 37. 

19 BVerfG, Beschluss vom 03.04.2020 – 2 BvR 1838/15, Rn. 31. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160244&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=126364&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5805705
https://www.bverwg.de/200213U10C23.12.0
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22%3A%5B%22001-115881%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22%3A%5B%22001-142196%22%5D%7D
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/04/rk20200403_2bvr183815.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/04/rk20200403_2bvr183815.html
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3. Keine statistische Erfassung 

Nach Angaben des BAMF erfasst es die vorgebrachten Verfolgungsgründe im Asylverfahren 
nicht. Es gibt daher keine von staatlicher Seite veröffentlichten Statistiken bezüglich der Quote 
erfolgreicher oder abgelehnter Asylanträge von LSBTIQ-Personen oder von Asylanträgen mit dem 
Sachvortrag religiöse Konversion. 

4. Kooperation des BAMF mit NGOs, Expertinnen oder Experten für LSBTIQ-Anliegen und 
religiösen Gemeinschaften 

Das BAMF verweist in der DA-Asyl auf Zusammenstellungen der Katholischen Kirche, der Evan-
gelischen Kirche und der Vereinigung der evangelischen Freikirchen zu Grundzügen der jeweili-
gen Religion, die die Religionsgemeinschaften dem BAMF zur Verfügung gestellt haben.20 Laut 
Pressemeldungen dürfen Asylsuchende außerdem durch Vertreterinnen und Vertreter der Kir-
chen zu Anhörungen vor dem BAMF begleitet werden, müssen allerdings die wesentlichen Tat-
sachen, die die Furcht vor Verfolgung begründen, selbst vortragen.21 In der Vergangenheit nahm 
das BAMF beispielsweise auch an einer Fachtagung der Deutschen Bischofskonferenz und der 
EKD in Münster zum Thema Konversion zum Christentum im Kontext des Asylverfahrens teil.22  

Ferner fanden Austauschgespräche des BAMF mit dem „LSVD⁺ – Verband Queere Vielfalt“ zum 
Umgang mit queeren Menschen im Asylverfahren statt.23 

Den Wissenschaftlichen Diensten ist nicht bekannt, ob und in welchem Ausmaß das BAMF dar-
über hinaus bei der Aufstellung von Vorgaben insbesondere im Rahmen der DA-Asyl mit NGOs, 
Expertinnen und Experten für LSTBIQ-Anliegen oder religiösen Gemeinschaften zusammenarbei-
tet. 

*** 

 

20 BAMF, DA-Asyl, Stand: 12.06.2024, Verfolgung in Anknüpfung an das Merkmal Religion, 4. Konversion, S. 9. 

21 Vgl. Evangelische Allianz in Deutschland e.V., Arbeitskreis Religionsfreiheit - Menschenrechte - Verfolgte 
Christen, Deutschland: Konvertiten dürfen ihren Pastor mitbringen, BAMF-Anhörung - Der Verband netzwerk-
m führte Gespräche mit der Behörde, 13.06.2018 unter Verweis auf Gespräche mit dem BMI und ein Schreiben 
des BAMF; vgl. auch Internetportal der katholischen Kirche in Deutschland katholisch.de, Evangelikale Pasto-
ren wurden früher teils nicht als Beistand zugelassen, So begleiten die Kirchen Konvertiten beim BAMF, 
18.06.2018. 

22 Deutsche Bischofskonferenz, Konversion zum Christentum im Kontext des Asylverfahrens, Pressemeldung 
Nr. 101 vom 12.06.2018. 

23 Familien- und Sozialverein des LSVD⁺ – Verband Queere Vielfalt, Präsident des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge Dr. Sommer empfängt Lesben- und Schwulenverband zu Gesprächen in Nürnberg, 15.10.2021. 

https://akref.ead.de/akref-nachrichten/2018/juni/13062018-deutschland-konvertiten-duerfen-ihren-pastor-mitbringen/
https://akref.ead.de/akref-nachrichten/2018/juni/13062018-deutschland-konvertiten-duerfen-ihren-pastor-mitbringen/
https://www.katholisch.de/artikel/17947-so-begleiten-die-kirchen-konvertiten-beim-bamf
https://www.katholisch.de/artikel/17947-so-begleiten-die-kirchen-konvertiten-beim-bamf
https://www.dbk.de/presse/aktuelles/meldung/konversion-zum-christentum-im-kontext-des-asylverfahrens
https://www.dbk.de/presse/aktuelles/meldung/konversion-zum-christentum-im-kontext-des-asylverfahrens
https://queer-refugees.de/praesident-des-bundesamtes-fuer-migration-und-fluechtlinge-dr-sommer-empfaengt-lesben-und-schwulenverband-zu-gespraechen-in-nuernberg/
https://queer-refugees.de/praesident-des-bundesamtes-fuer-migration-und-fluechtlinge-dr-sommer-empfaengt-lesben-und-schwulenverband-zu-gespraechen-in-nuernberg/
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